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Die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 1064/J-NR/87, 

betreffend Aufnahmevoraussetzungen für die Bildungsanstalt 

für Kindergartenpädagogik die die Abgeordneten D~. FEURSTEIN 

und Genossen am 21. Oktober 1987 an mich richteten, beehre 

ich mich wie folgt zu beantworten: 

ad 1) und 2} 

Zunächst wird folgendes festgestellt: Die Behauptung, daß 

für behinderte Menschen keine Befreiung von der Teilnahme an 

einzelnen Unterrichtsgegenständen möglich ist, ist unrich­

tig. Die Befreiung von der Teilnahme an einzelnen Pflichtge­

genständen und verbindlichen Ubungen ist gemäß § 11 Abs. 6 

des Schulunterrichtsgesetzes grundsätzlich vorgesehen. Dem­

nach hat der Bundesminister für Unterricht, Kunst und Sport 

durch Verordnung (siehe BGBI.Nr. 368/74 in der Fassung 

BGBI. 442/77 und 148/82) nach den Aufgaben der einzelnen 

Schularten festzustellen, in welchen Pflichtgegenständen 

eine solche Befreiung ohne oder mit Auflage von Prüfungen 

und für welche Höchstdauer ohne Verlust der Eigenschaften 

eines ordentlichen Schülers zulässig ist. Selbstverständlich 

kann keine gänzliche Befreiung ohne Auflagen für Pflicht­

gegenstände gewährt werden, wenn diese schwerpunktbildend an 

Schularten sind. Dies trifft insbesonders auf Pflichtgegen­

stände an berufsbildenden Schulen und an den Anstalten der 

Lehrerbildung und der Erzieherbildung zu. In diesem Sinne 

ist es unrichtig, von Diskriminierung behinderter Menschen zu 

sprechen, da sie ja die Möglichkeit haben, Schularten an 

denen andere Anforderungen gestellt werden, zu besuchen. 
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Im Lehrplan der Bildungsanstalt für Kindergartenpädagogik 

sind entsprechend den künftigen Anforderungen im Beruf im 

Rahmen des Instrumentalmusikunterrichtes zwei Instrumente 

vorgesehen: Flöte, um einfache Melodien vorspielen zu können; 

für den Einsatz im Bereich der rhytmisch-musikalischen Er­

ziehung und anderes. Um die menschliche Stimme beim Singen 

begleiten zu können, ist Gitarre als relativ leicht trans­

portables Begleit- bzw. Rhythmusinstrament lehrplanmäßig 

vorgesehen. Für den Unterricht in diesen bei den Instrumenten 

sind an den Bildungsanstalten auch entsprechende Lehrer be­

stellt (für andere Instrumente, die nicht lehrplanmäßig vor­

gesehen sind, können keine Lehrer angestellt werden) . 

In vorliegender parlamentarischer Anfrage wird unter anderem 

angeführt, daß "ein Absolvent der Bildungsanstalt für Kin­

dergartenpädagogik nicht automatisch das Anrecht auf einen 

Arbeitsplatz in einem Kindergarten" erwirbt. HLezu ist fest­

zustellen, daß gemäß § 94 Absatz 1 des Schulorganisationsge­

setzes die Bildungsanstalten für Kindergartenpädagogik die 

Aufgabe haben, den Schülern jene Berufsgesinnung sowie jenes 

Berufswissen und Berufskönnen zu vermitteln, die für die Er­

füllung der Erziehungs- und Bildungsaufgaben in den Kinder­

gärten erforderlich sind, und sie zugleich zur Hochschulreife 

zu führen. Eine eingeschränkte Befähigungs- bzw. Reifeprüfung 

ist daher nicht vorgesehen und somit sind die Anforderungen 

. für den gesamten gesetzlich bestimmten Ausbildungsbereich 

zu erfüllen. 

Bei den oben zitierten Bestimmungen handelt es sich also 

nicht um Diskriminierung (wie schon erwähnt) sondern um 

grundsätzliche Regelungen, die im Falle des Schulorganisa­

tionsgesetzes und des Schulunterrichtsgesetzes im Parlament 

beschlossen werden (2/3 Mehrheit!). 
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Verordnungen, wie die z.B d unter Ziffer 1 zitierte, über die 

Befreiung von der Teilnahme an einzelnen Pflichtgegenständen, 

unterliegen einem Begutachtungsverfahren. Dies ist im gegen­

ständlichen Fall von besonderer Bedeutung, da das Kinder­

gartenwesen in die Kompetenz der Bundesländer fällt und 

daher eine Mitbefassung jeher in demokratischem Sinne uner­

läßlich ist, die als Arbeitgeber Befähigungskriterien - die 

für ganz österreich gültig sein müssen - entscheidend mitzu­

bestimmen haben. 

Der Bundesminister für Unterricht, Kunst und Sport kann da­

her keine beliebigen Änderungen an bestehenden Gesetzen und 

Verordnungen vornehmen. 
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